Energie
ZUP Nr. 114 Juli 2026

Grossver-
braucher:
Effizienz
zahlit

sich aus

Industrie und Gewerbe
verbrauchen im Kanton
Zirich rund 25 Prozent der
gesamten Energie und
tragen damit eine besonde-
re Verantwortung. Zielver-
einbarungen verpflichten
Grossverbraucher zu mehr
Effizienz. Sie helfen dabei,
Emissionen zu senken,
Kosten zu sparen und die
Versorgungssicherheit zu
starken.

David Bienz, Praktikant
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Treibhausgasemissionen nach Sektoren.

Der Klimawandel sowie die geopoliti-
schen Anspannungen der letzten Jahre
haben gezeigt: Die Abh&ngigkeit von fos-
silen Energieimporten stellt sowohl ein
Klima- als auch ein Versorgungsproblem
dar.

Der Kanton Zirich hat sich deshalb zum
Ziel gesetzt, bis 2050 das Netto-Null-Ziel
bei den Treibhausgasemissionen zu errei-
chen. Effizienz, Suffizienz und Resilienz
sind dabei keine abstrakten Begriffe
mehr.

Industrie und Gewerbe unter

der Lupe

Industrie und Gewerbe verbrauchen im
Kanton Zirich einen erheblichen Teil der
gesamten Energie, sowohl beim Strom als
auch bei der Warme: Auf die kleine Grup-
pe der Grossverbraucher entfallen rund 25
Prozent des Zlrcher Energieverbrauchs,
wobei sie rund 12 Prozent der kantonalen
Treibhausgasemissionen verursachen, da
nur ein Teil der Energie fossil erzeugt wird.
Mit dem Grossverbrauchermodell verfugt
der Kanton tiber ein bewéhrtes Instrument,
um Unternehmen in die Pflicht zu nehmen,
damit diese die Energie effizient einsetzen
und weniger Treibhausgas emittieren.

Wer gilt als Grossverbraucher?

Als Grossverbraucher gilt, wer pro Be-
triebsstatte und Jahr mehr als 5 Gigawatt-
stunden Warme oder mehr als 0,5 Giga-
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Industrie und Gewerbe sind auf dem Absenk-

pfad ein wichtiger Hebel.
Quelle: Michael Brooks, dhp Technology AG

wattstunden Strom verbraucht. Letzteres
entspricht dem Jahresverbrauch von
rund 120 Einfamilienhdusern.

Den typischen Grossverbraucher gibt es
dabei nicht. Die Bandbreite reicht von
Industriebetrieben mit energieintensiven
Prozessen wie Grossbackereien oder der
Baustoffherstellung tber Logistikzentren
und Detailh&ndler bis hin zu Spitélern und
Rechenzentren. Im Kanton Zirich betrifft
dies mehrere Hundert Betriebsstatten.

Grossverbraucher in der Pflicht
Seit 1997 verpflichtet § 13a des kantona-
len Energiegesetzes Grossverbraucher,
ihren Verbrauch zu analysieren und wirt-
schaftlich zumutbare Massnahmen zu er-
greifen. Die Forderung war eine Folge der
Energieknappheit Ende der 80er- und
90er-Jahre. Die Energieversorger und
Wirtschaft im Kanton Zirich waren be-
reits damals gefordert, die Leistungsspit-
zen zu senken. Daraus entstand der
Grossverbraucherartikel im Energiege-
setz. Dieses Instrument wurde bis heute
von vielen Kantonen erfolgreich kopiert.

Lenken statt Verbieten

Das Grossverbrauchermodell setzt auf
konkrete Effizienzziele: Angestrebt wer-
den eine jéhrliche Energieeffizienzsteige-
rung von 1,5 bis 2 Prozent. Entscheidend
dabei ist, dass nicht der absolute Ener-
gieverbrauch gemessen wird, sondern
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Treibhausgasemissionen Kanton Ziirich und Absenkpfad zu Netto-Null

Treibhausgasemissionen im Kanton Ziirich nach Sektoren und Absenkpfad zu
Netto-Null bis 2040. Industrie und Gewerbe sind dabei ein wichtiger Hebel.

der Verbrauch pro Produktionseinheit.
Wachst ein Unternehmen, darf sein Ge-
samtverbrauch steigen, solange die Effi-
zienz verbessert wird. Das Wirtschafts-
wachstum wird so nicht gebremst.
Zielvereinbarungen helfen Grossverbrau-
chern dabei, mehrere Ziele gleichzeitig zu
erreichen:

- Energieeffizienz planbar steigern

— CO,-Emissionen reduzieren

— Energiekosten dauerhaft senken
Zusétzlich kdnnen Grossverbraucher von
Ruickerstattungen profitieren: Der Bund
erhebt derzeit eine Abgabe von 120 Fran-
ken pro Tonne CO, auf fossile Brennstof-
fe sowie einen Netzzuschlag von 2,3 Rap-
pen pro Kilowattstunde Strom. Bei Gross-
verbrauchern summiert sich das schnell
auf mehrere hunderttausend Franken pro
Jahr. Je nach Vereinbarungsmodell las-
sen sich diese Abgaben teilweise oder
vollstandig zurlickfordern. Dabei kbnnen
die Unternehmen selbst wahlen, welchen
Weg sie einschlagen.

Drei Wege stehen offen

— Beider Universalzielvereinbarung (UZV)
schliesst ein Unternehmen eine zehn-
jahrige Vereinbarung direkt mit dem
Bund ab. Die Vereinbarung kann meh-
rere Standorte in verschiedenen Kan-
tonen umfassen und erflllt schweiz-
weit alle kantonalen Bestimmungen.
Einzig mit einer UZV kdnnen Unterneh-
men die CO,-Abgabe und den Netzzu-
schlag des Bundes vollsténdig zuriick-
fordern (Abschnitt «Wer handelt, spart
doppelt», rechts).

— Die kantonale Zielvereinbarung (KZV)
wird direkt mit dem AWEL abgeschlos-
sen und gilt fir mindestens zehn Jah-
re. Sie eignet sich fur Unternehmen,

www.zh.ch/umweltpraxis

Quelle: AWEL

die ausschliesslich im Kanton Zurich
tatig sind und bei denen eine Rucker-
stattung der Bundesabgaben nicht in
Frage kommt. Mehrere Betriebsstatten
im Kanton kdnnen eine gemeinsame
KZV eingehen. Die kantonale Zielver-
einbarung (KZV) wird direkt mit dem
AWEL abgeschlos und gilt fir mindes-
tens zehn Jahre. Mehrere Betriebsstat-
ten im Kanton kénnen eine gemeinsa-
me KZV eingehen. Eine Rickerstat-
tung der Abgaben ist hier jedoch nicht
maoglich.

— Wer keine Zielvereinbarung abschliesst,
wird zur Durchflihrung einer Energie-
verbrauchsanalyse verpflichtet. Die an-
schliessend definierten Massnahmen
mussen innerhalb von drei Jahren um-
gesetzt und dem AWEL mit einer Aus-
fihrungsbestétigung gemeldet werden.

Wer handeli, spart doppelt

Die CO,-Abgabe des Bundes auf fossile
Brennstoffe betrdgt derzeit 120 Franken
pro Tonne CO,. Weiter wird auf jeder Kilo-
wattstunde Strom ein Netzzuschlag von
2,3 Rappen fallig. Bei Grossverbrauchern
koénnen sich diese Abgaben schnell auf
mehrere Hunderttausend Franken pro Jahr
summieren. Wer eine UZV abschliesst,
kann unter Umsténden beide Abgaben
vollstandig beim Bund zuriickfordern.

Ein Betrieb macht den ersten
Schritt

Das kdnnte beispielsweise so aussehen:
Ein mittelgrosses Industrieunternehmen
Uberschreitet wegen seines hohen Ener-
giebedarfs fuir Maschinen, Warmeprozes-
se und Beleuchtung klar die Schwellen-
werte fir Grossverbraucher. Geméass
§13a des kantonalen Energiegesetzes ist
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es verpflichtet, seinen Verbrauch zu ana-
lysieren, und mit wirtschaftlich zumutba-
ren Massnahmen seine Energieeffizienz
jahrlich um 1,5 bis 2 Prozent zu steigern.
Gemeinsam mit einem zertifizierten Ener-
gieberater fiihrt es eine umfassende Analy-
se durch. Diese zeigt: Die Produktionspro-
zesse laufen bereits weitgehend effizient,
aber Beleuchtung, Liftung und Warmever-
sorgung haben grosses Sparpotenzial.
Das Unternehmen definiert konkrete
Massnahmen, etwa den Ersatz alter
Leuchtmittel durch LED, die Optimierung
der Liftungsanlagen und den Ersatz fos-
sil betriebener Heizungen. Die Massnah-
men muissen wirtschaftlich zumutbar
sein, und es besteht keine Umsetzungs-
pflicht einzelner Massnahmen, sofern
Energieeffizienzverbesserungen mit der
gleichen Wirkung erzielt werden. Im jahr-
lichen Monitoring wird der Fortschritt
Uberprift und dokumentiert.Das Unter-
nehmen definiert konkrete Massnahmen,
etwa den Ersatz alter Leuchtmittel durch
LED, die Optimierung der Liftungsanla-
gen und den Ersatz fossil betriebener Hei-
zungen. Es muss dabei nicht jeden Punkt
der Liste sofort umsetzen: Entscheidend
ist, dass das vereinbarte Gesamtziel er-
reicht wird. Im jéhrlichen Monitoring wird
der Fortschritt Gberprift und dokumen-
tiert.

Blick in die Zukunft
Grossverbraucher im Kanton Zlrich, die
noch keine Vereinbarung abgeschlossen
haben, werden vom AWEL kontaktiert
und zur Deklaration des Energiever-
brauchs aufgefordert.

Langfristig sind die Ambitionen hdherge-
steckt: Der Kanton Zirich will bis 2050 das
Netto-Null-Ziel erreichen. Das bedeutet,
dass auch Industrie und Gewerbe ihren
Energiemix grundlegend verdndern mus-
sen, weg von fossilen Brennstoffen, hin zu
erneuerbaren Energien. Die Zielvereinba-
rungen sind dabei ein wichtiges Instru-
ment auf dem Weg zu einer sicheren und
klimafreundlichen Energieversorgung.

Mehr erfahren

— Zielvereinbarungen Bund:
www.zv-energie.admin.ch

- Klimapolitik BAFU:
www.bafu.admin.ch/de/klima

— RuUckerstattung Netzzuschlag BFE:
www.bfe.admin.ch

— Grossverbraucher Kanton Zirich:
www.zh.ch/grossverbraucher

— Klimakarte Kanton Zurich:
www.zh.ch/klima — Klimadaten und
-karten


https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/klima/klimakarte-daten.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/klima/klimakarte-daten.html
https://www.zv-energie.admin.ch/de
http://www.bafu.admin.ch/de/klima
http://www.bfe.admin.ch
http://www.zh.ch/grossverbraucher
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/klima/klimakarte-daten.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/klima/klimakarte-daten.html

	Grossverbraucher:
 Effizienz  
 zahlt  
 sich aus
	Industrie und Gewerbe unter  
 der Lupe
	Wer gilt als Grossverbraucher?
	Grossverbraucher in der Pflicht
	Lenken statt Verbieten
	Drei Wege stehen offen
	Wer handelt, spart doppelt
	Ein Betrieb macht den ersten  Schritt
	Blick in die Zukunft

	Treibhausgasemissionen Kanton Zürich und Absenkpfad zu Netto-Null
	Mehr erfahren


